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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 
Kleine Anfrage wie folgt:   

 
Frage 1: Wie bewertet der Senat die Ausweisung des 

ehemaligen militärischen Übungsgeländes in Lichterfelde 
Süd als Misch- und Wohngebietsfläche im Flächennut-
zungsplan (FNP) von 1994 angesichts der Entwicklung 
der Fläche zu einem naturschutzfachlich schutzwürdigen 
Natur- und Lebensraum? Welche Notwendigkeit besteht, 
an den Planungen aus dem FNP von 1994 an dieser Stelle 
festzuhalten? 

 
Antwort zu 1: Die Fläche des ehemaligen militäri-

schen Übungsgeländes in Lichterfelde-Süd bietet ein gro-
ßes Entwicklungspotenzial im Südosten des Bezirks Steg-
litz-Zehlendorf. Seit der Aufstellung des ersten gesamt-
städtischen Flächennutzungsplanes nach der Wiederver-
einigung ist die Fläche aufgrund ihrer guten Standort-
voraussetzungen (Lage in der Stadt, ÖPNV-Anbindung 
etc.) teilweise für eine bauliche Nutzung (u.a. ehem. Bun-
deswohnen) vorgesehen. In den Folgejahren wurde ver-
sucht, auf der Grundlage verschiedener städtebaulicher 
Konzepte die Darstellungen des Flächennutzungsplans 
(FNP) zu präzisieren. Parallel wurde eine Änderung des 
FNP wurde eingeleitet. 

 
Nach wie vor handelt es sich bei der Fläche um einen 

gut erschlossenen Standort zur Abrundung der Siedlungs-
kulisse am südlichen Stadtrand. Von Seiten des Bezirks 
werden grundsätzlich Entwicklungsmöglichkeiten für 
Wohnungsbau an diesem Standort gesehen. Daher ist der 
Planungsprozess auf Initiative des Bezirks in Zusammen-
arbeit mit dem Grundstückseigentümer im Herbst 2010 
begonnen worden.  

Im Zusammenhang mit der Entwicklung eines abge-
stimmten städtebaulichen und landschaftsplanerischen 
Konzeptes durch den Bezirk kann die Änderung des FNP 
(einschl. Prüfung der Eingriffsfolgen) fortgeführt und eine 
Änderung des Landschaftsprogramms eingeleitet werden. 

 
 

Frage 2: Welche Aussagen macht das Landschafts-
programm für diese Fläche? Welche Grundaussagen träfe 
ein Landschaftsprogramm, wenn es die aktuelle Situation 
am Standort berücksichtigen würde? 

 
Antwort zu 2: Nach der Aufgabe der militärischen 

Funktion und aufgrund der bisherigen Nutzung durch eine 
extensive Pferdeweide hat sich das Gebiet südlich der 
Réaumur Straße von einem stellenweise vegetationslosen 
Pioniergelände zu einer offenen, artenreichen Landschaft 
entwickelt. In der Karte „Biotopverbund“ (Arbeitskarte 
im Rahmen der Aktualisierung des Landschaftspro-
gramms Berlin) wird das Gebiet mit einer hohen Zielar-
tendichte als wertvoll eingestuft. Neben dem Vorkommen 
von einigen geschützten Biotopen nach § 30 Bundes-
naturschutzgesetz weist das Gebiet jedoch auch noch 
Aufwertungspotenziale auf. 

 
In Übereinstimmung mit den generalisierten Dar-

stellungen des FNP sind Teilflächen des Areals Bestand-
teil der Gesamtstädtischen Ausgleichskonzeption. Diese 
wurde als Ergänzung des Landschafts- und Artenschutz-
programms 2004 vom Abgeordnetenhaus beschlossen. 

 
 
Frage 3: Welche Bedingungen müssten für eine Än-

derung des FNP und des Landschaftsprogramms erfüllt 
werden, um die naturschutzfachlich bedeutsame halb-
offene Weidelandschaft als Grün-, Landwirtschafts- und 
Waldfläche sowie als Landschaftsschutzgebiet auszuwei-
sen und zu sichern? 

 
Antwort zu 3: Im Rahmen einer fundierten städtebau-

lichen und landschaftsplanerischen Konzeptbearbeitung 
durch den Bezirk sind eine Vielzahl von Fragen hinsicht-
lich der künftigen Nutzung der Fläche zu klären, die auch 
für die Fortführung des FNP-Verfahrens bzw. der Ände-
rung des Landschaftsprogramms von Belang sind.  

Dabei handelt es sich zum einen um die Klärung von 
planungsrechtlichen Fragen wie Anteil und Dichte einer 
möglichen Bebauung, Erschließungsfragen, Vereinbarkeit 
mit gesamtstädtischen Planungen. Zum anderen sind um-
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fangreiche Fragestellungen zur künftigen Entwicklung 
des Gebietes hinsichtlich des naturräumlichen Potenzials 
und den städtebaulichen Entwicklungsmöglichkeiten ver-
bunden mit den Ausgangsbedingungen (Lärmbelastung 
durch die Bahn, Altlasten, nördlich anschließende Groß-
siedlung - Thermometersiedlung, Anschluss an den Re-
gionalpark Teltow und die Umlandgemeinden etc.) zu be-
antworten. 

 
Erforderlich ist dann ein Bebauungsplanverfahren 

parallel mit der Änderung des FNP (einschl. Prüfung der 
Eingriffsfolgen) und des Landschaftsprogramms.  

 
 
Frage 4: Wie kann die Fläche im Verbund mit dem 

Regionalpark Teltow entwickelt werden? 
 
Antwort zu 4: Im Rahmen der Entwicklung eines 

städtebaulichen und landschaftsplanerischen Konzeptes 
durch den Bezirk ist auch eine sinnvolle Anbindung an 
den Regionalpark Teltow planerisch zu bewältigen. 

 
 
Frage 5: Welche Bedingungen müssen gegeben sein, 

um die Fläche als Ausgleichsfläche für Eingriffe in Natur 
und Landschaft in Berlin einzusetzen? 

 
Antwort zu 5: Erst auf der Grundlage eines städtebau-

lichen und landschaftsplanerischen Konzeptes für diese 
Fläche kann konkret bestimmt werden, welche Flächen in 
Abhängigkeit von ihrer naturräumlichen Wertigkeit in die 
gesamtstädtische Ausgleichskonzeption aufgenommen 
werden können. 

 
 
Frage 6: Wie bewertet der Senat die Aussicht, für die 

angrenzende Thermometersiedlung eine offene Erho-
lungsfläche zu sichern und damit zur Stabilisierung des 
Kiezes beizutragen?  

 
Antwort zu 6: Gegenwärtig handelt es sich nicht um 

eine nutzbare Erholungsfläche für die Bewohner/innen 
der angrenzenden Thermometersiedlung. Bei der Erarbei-
tung eines städtebaulichen und landschaftsplanerischen 
Konzeptes ist der Belang einer möglichen Erholungsnut-
zung in Übereinstimmung mit den bestehenden natur-
räumlichen Qualitäten zu diskutieren und zu berücksich-
tigen. In mehreren Öffentlichkeitsveranstaltungen soll die 
interessierte Bevölkerung jeweils zeitnah am Diskussions-
prozess beteiligt werden (Einbindung von lokalen bezirk-
lichen Foren wie Stadtteilkonferenz, Wohnungsbauge-
sellschaft GSW, Mieterbeirat Thermometersiedlung). 

 
 
Frage 7: Wie geht der Senat mit den Empfehlungen 

des Sachverständigenbeirates für Naturschutz und Land-
schaftspflege vom 23.09.2010 zur Erhaltung einer halb-
offenen Weidelandschaft in Lichterfelde Süd um? Welche 
Maßnahmen sind seit der Beschlussfassung zu dieser 
Empfehlung eingeleitet worden? 

  
 
 

Antwort zu 7: Im Rahmen der Erarbeitung des städte-
baulichen und landschaftsplanerischen Konzeptes werden 
auch die Empfehlungen des Landesbeauftragten für 
Naturschutz und Landschaftspflege Eingang in die weite-
ren Planungen finden.  

 
 

Berlin, den 23. Mai 2011 
 

 
In Vertretung 

 
 

K r a u t z b e r g e r 
................................ 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
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